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Weitere Informationen zum Schulbetrieb 

in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 

für die letzten Monate in diesem Schuljahr 

 

Fürth, 17.05.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

aufgrund der Infektionslage ist der Präsenzunterricht nach wie vor leider nicht 
möglich, so dass auch keine schriftlichen Leistungsnachweise erhoben werden 
konnten. Wie im Elternrundschreiben vom 07.05.21 mitgeteilt, beginnen wir mit 
dem Unterrichtsbetrieb (Wechselunterricht) nach den Pfingstferien in den 
Klassen 5 bis 10, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Fürth den Wert von 165 
nicht übersteigt  

Weitergehende Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 07. Juni 2021 
erhalten Sie zum Ende der Pfingstferien. 

 

Für die letzten Monate in diesem Schuljahr in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 
möchte ich Ihnen im Folgenden einige Hinweise geben: 

1. Leistungsnachweise  

 Der Fokus liegt in den verbleibenden Wochen auf der Sicherung von Basiswis-
sen und grundlegenden Kompetenzen. Es finden in diesem Schuljahr nach den 
Pfingstferien deshalb keine großen Leistungsnachweise mehr statt.  

 Kleine Leistungsnachweise können bedarfsorientiert und mit pädagogi-
schem Augenmaß weiter erbracht werden (in mündlicher und schriftlicher 
Form), eine Ballung soll vermieden werden. Eine entsprechende Absprache un-
ter den Fachlehrkräften wird stattfinden. Die Entscheidung über die Durchfüh-
rung von kleinen Leistungsnachweisen erfolgt in pädagogischer Verantwortung 
der jeweiligen Fachlehrkraft.  

 Darüber hinaus ist es möglich, für Klassen, Schülergruppen oder auch einzelne 
Schülerinnen und Schüler – insbesondere auch auf deren Wunsch hin – einen 
ergänzenden Leistungsnachweis anzusetzen, wenn die jeweiligen Schülerinnen 
und Schüler der Meinung sind, dass der gegenwärtige Notenstand nicht ihrem 
Leistungsvermögen entspricht. Schülerinnen und Schüler sollen sich durch An-
träge auf weitere Leistungsnachweise allerdings nicht selbst überfordern. Eine 
entsprechende Beratung durch die Schule vor einer solchen Antragstellung ist 
vorgesehen und empfehlenswert. 

 In der Zeugnisnote werden die gesamten der zum Schuljahresende vorhan-
denen Leistungen einer Schülerin bzw. eines Schülers in einem Fach unter 
Wahrung der Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler in pädagogi-
scher Verantwortung der Lehrkraft bewertet (Art. 52 Abs. 3 BayEUG). Die Ent-
scheidung über das Vorrücken wird auf dieser Basis getroffen.  
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Das vorrangige Ziel bleibt dabei für alle Jahrgangsstufen eine faire und transpa-
rente Notengebung, die den Schülerinnen und Schülern auch unter Pande-
miebedingungen eine aussagekräftige Rückmeldung über ihren Leistungsstand 
gibt.  

 

2. Höchstausbildungsdauer  

Eine Wiederholung des Schuljahres 2019/2020 und des Schuljahres 2020/2021 
wird nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet (§ 46a Abs. 4 
BaySchO).  

 

3. Vorrücken auf Probe  

Für das Vorrücken gelten grundsätzlich die Regelungen des BayEUG und der 
GSO. Für alle Schülerinnen und Schüler, für die ein Vorrücken nicht möglich ist 
bzw. keine ausreichenden Grundlagen für eine Vorrückungsentscheidung vorlie-
gen, sind von der Lehrerkonferenz auf Vorschlag der Klassenkonferenz Ent-
scheidungen über ein Vorrücken auf Probe gemäß Art. 53 Abs. 6 Satz 2 
BayEUG zu treffen. Dabei ist die im Einzelfall zu Leistungsminderungen führen-
de erhebliche Beeinträchtigung infolge der COVID-19-Pandemie in besonderem 
Maße zu gewichten, auch hinsichtlich der Erwartung, ob die entstandenen Lü-
cken geschlossen werden können, und der Prognose, ob das angestrebte Bil-
dungsziel erreicht werden kann. Diese pädagogischen Entscheidungen sollen 
mit entsprechenden Beratungsgesprächen mit den Eltern auch bezüglich eines 
freiwilligen Rücktritts einhergehen.  

Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2021/22 eine Jahrgangsstufe wie-
derholen, gelten in jedem Fall nicht als Wiederholungsschülerinnen oder Wie-
derholungsschüler und sind damit von den Folgen des Art. 53 Abs. 3 BayEUG 
befreit.  

 

4. Besondere Prüfung für den mittleren Schulabschluss  

Abweichend von § 67 Abs. 1 GSO wird für alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 10, denen die Vorrückungserlaubnis nicht erteilt worden ist, er-
möglicht, durch die Besondere Prüfung den mittleren Schulabschluss zu erwer-
ben. Die übrigen Regelungen des § 67 GSO bleiben unberührt.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Besonderen Prüfung finden auch im 
Jahr 2021 Hilfestellungen und Informationen auf „mebis“.  

 

5. Einführungsklasse  

Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 die Einführungsklasse be-
suchen, erhalten für den Fall, dass sie die Einführungsklasse nicht bestanden 
haben, die Möglichkeit  

 nach Entscheidung der Schule in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums auf 
Probe einzutreten (in entsprechender Anwendung von Art. 53 Abs. 6 Satz 2 
BayEUG) oder  
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 die Einführungsklasse im Schuljahr 2021/22 zu wiederholen.  

 

6. Latinum und Graecum  

Die Regelungen zum Erwerb von Latein- bzw. Griechischkenntnissen gem. 
KMBek vom 20. Dezember 2012 (KWMBl 2013 S. 78) finden auf der Grundlage 
der gebildeten Jahresfortgangsnoten entsprechend Anwendung. 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

abschließend möchte ich Ihnen auch im Namen des Kollegiums abermals mei-
nen herzlichen Dank für die Unterstützung Ihrer Kinder im Rahmen des heraus-
fordernden und anstrengenden Distanzunterrichts aussprechen. 

Für weitergehende Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

Dr. D. Jungkunz 
(Schulleiter) 

 

 

 

Hinweis zum letzten Schultag vor den Pfingstferien: 

Am Freitag, den 21. Mai 21, finden die schriftlichen Abiturprüfungen im 3. Abitur-
prüfungsfach statt. Zur Durchführung dieser Prüfungen wird ein Großteil der 
Lehrkräfte in der Schule benötigt, sodass wir in den Klassen 5 bis 10 keinen Dis-
tanzunterricht, sondern nur noch "Distanzlernen" durchführen können. Das heißt, 
dass wir an diesem letzten Schultag in den Klassen der 5. bis 10. Jahrgangsstu-
fe keine Videokonferenzen mehr abhalten, keine Arbeitsaufträge hochladen und 
einfordern und auch den Schüler*innen kein feed back mehr geben können. 

Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrkräften entsprechende 
Empfehlungen für das Distanzlernen am letzten Schultag erhalten. 


